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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Auf verschiedene Ereignisse, die der alten Diskussion um eine Regierungsreform neue
Nahrung gegeben hatten, wurde mit zahlreichen Ideen und Vorstössen für eine
Regierungsreform reagiert. Die Vorschläge – Amtszeiten, Anzahl Regierungsmitglieder,
Regierungszusammensetzung, Umgestaltung der Departemente – waren allerdings
allesamt nicht neu und weiterhin politisch umstritten. Verschiedene Vorstösse zielten
auf eine Reform der Amtszeit ab. Eine Motion Cramer (gp, GE) (Mo. 10.3135) sah ein
Verbot von Bundesratsrücktritten während der Legislatur vor. Die Motion, die noch im
Frühling vom Ständerat angenommen worden war, hatte mit den unkoordinierten
Rücktritten der Bundesräte Leuenberger und Merz Rückenwind erhalten. Trotzdem
hatte der Vorstoss im Nationalrat keine Chance. Gleich zwei Anliegen verfolgten die
Amtszeitbeschränkung für Bundesräte auf acht Jahre. Aber weder die
parlamentarische Initiative Wasserfallen (fdp, BE) (Pa.Iv. 09.482) noch die
parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD) (Pa.Iv. 09.494) fanden in der grossen
Kammer Gehör. Die Nationalräte folgten ihrer Kommission, welche keinen
Handlungsbedarf sah, da die mittlere Amtsdauer seit dem 2. Weltkrieg bereits bei etwa
acht Jahren liege. Am meisten Sukkurs erhielt die Idee einer Verlängerung der Amtszeit
des Bundespräsidiums. Bundesrat Leuenberger, die Grünen, die CVP und die FDP
äusserten sich grundsätzlich positiv zur Idee einer Amtszeitverlängerung für das
Bundespräsidium, obschon eine Motion Hodgers (gp, GE) (Mo. 10.3108), die eine
Ausdehnung der Bundespräsidentschaft auf vier Jahre vorsah, im Nationalrat in der
Sommersession diskussionslos abgelehnt worden war. 1

MOTION
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Zu einer ersten Klärung der Situation trugen die Parlamentswahlen bei. So zogen die
Grünen aufgrund der Niederlage bei den Parlamentswahlen ihren Anspruch auf einen
Bundesratssitz zurück und traten nicht bei den Erneuerungswahlen an, obwohl sie noch
vor den Wahlen einen Regierungssitz für sich reklamiert hatten. Sie hatten dabei nicht
nur mit ihrer Wählerstärke sondern auch mit der wachsenden Bedeutung und
Berücksichtigung der Umweltpolitik argumentiert und eine Liste mit möglichen
Kandidierenden (darunter die Regierungsräte Bernhard Pulver (BE) und Guy Morin (BS),
der Genfer Ständerat Robert Cramer oder die Zürcher Stadträtin Ruth Genner) ins
Gespräch gebracht. Die BDP hingegen sah dank ihres Erfolges bei den Wahlen keinen
Anlass, ihre Bundesrätin zurückzuziehen. Eveline Widmer-Schlumpf gab Ende Oktober
denn auch definitiv bekannt, sich für die Wiederwahl bereitzustellen. Die SVP ihrerseits,
die bei den Wahlen Sitze einbüssen musste, schloss vorerst eine Kampfkandidatur
gegen die FDP aus.

Die SP brachte mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Micheline Calmy-Rey früh in
Stellung und nutzte die Auswahlprozedur geschickt für zusätzliche
Medienaufmerksamkeit im Wahlkampf. Die Partei bekräftigte, dass nur Kandidierende
aus der lateinischen Schweiz in Frage kämen. Als Topfavoriten galten der Waadtländer
Staatsrat Pierre-Yves Maillard und der Freiburger Ständerat Alain Berset. Kandidaturen
reichten zudem Nationalrat Stéphane Rossini (VS) und die Tessiner Nationalrätin Marina
Carobbio ein. Die SP-Fraktion präsentierte Ende November mit Alain Berset und Pierre-
Yves Maillard ein Zweierticket. Die Nichtnomination von Marina Carobbio stiess
insbesondere in der Südschweiz auf Enttäuschung, bedeutete dies doch, dass das
Tessin seit 1996 (Rücktritt von Flavio Cotti) weiter auf eine Vertretung in der
Landesregierung warten musste.

Obwohl die SVP sich schon sehr früh als Herausforderin profilierte, tat sie sich mit der
Suche nach Kandidierenden schwer. Zwar brachte sich Jean-François Rime (FR) schon
früh in Stellung. Die als Favoriten gehandelten Kandidaten sagten aber spätestens nach
den Parlamentswahlen alle ab: So verzichteten etwa der nicht in den Ständerat gewählte
Caspar Baader (BL) oder der neue Ständerat Roland Eberle (TG). Auch Nationalrat Adrian
Amstutz (BE), der im November seine Wiederwahl in den Ständerat nicht geschafft
hatte, verzichtete genauso auf eine Kandidatur wie der umworbene Nationalrat Peter
Spuhler (TG) und Parteipräsident Toni Brunner (SG). Zum Problem der SVP wurde
allgemein die Wählbarkeit der Kandidierenden: Während linientreue Hardliner vom

ANDERES
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Parlament als nicht wählbar betrachtet wurden, hatten es moderate SVP-Exponenten
schwer, die Hürde der Fraktionsnominierung zu überspringen. Bis Ende November
meldeten schliesslich Nationalrat Guy Parmelin (VD), Ständerat Hannes Germann (SH),
und die Regierungsräte Jakob Stark (TG) und Heinz Tännler (ZG) ihre Ambitionen an.
Eher überraschend kam die Kandidatur von Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident
Bruno Zuppiger (ZH), der als Schwergewicht betrachtet wurde und der angab, auf Bitte
von Christoph Blocher (ZH) anzutreten. Zuppiger war jeweils schon bei den
Bundesratswahlen 2003, 2007 und 2008 von der SP als valabler SVP-Kandidat ins Spiel
gebracht worden. Er galt deshalb weit über das bürgerliche Lager hinaus als wählbar
und wurde denn auch prompt neben Rime auf ein Zweierticket gehievt. Allerdings
zwang ihn ein von der Weltwoche verbreiteter Vorwurf, bei einer Erbschaft
unrechtmässig Geld abgezweigt zu haben, zum Rückzug seiner Kandidatur. Die Presse
ging mit der SVP-Spitze, die offenbar von der Sache gewusst hatte und vorerst an
Zuppiger festhielt, hart ins Gericht. In einer Nacht- und Nebelaktion stellte die SVP in
der Folge nicht etwa einen der von den Kantonalsektionen nominierten Kandidaten,
sondern Nationalrat Hansjörg Walter als Ersatzkandidaten auf. Dieser hatte sich im
offiziellen Nominationsverfahren nicht zur Verfügung gestellt, weil er das Amt des
Nationalratspräsidenten übernehmen wollte. Der Wechsel wurde in der Presse als
unprofessionell, unglaubwürdig und peinlich bezeichnet und die Spitze der SVP musste
Fehler bei der Beurteilung der Kandidaten einräumen. Walter selber, der noch 2008
aufgrund einer einzigen Stimme nicht zum Bundesrat und im Berichtjahr mit einem
glänzenden Resultat zum Nationalratspräsidenten gewählt worden war, machte
deutlich, dass er nur gegen den Sitz der BDP antreten würde.

Nach den Hearings gaben sowohl die Grünen als auch die SP bekannt, dass sie ihrer
Fraktion die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf empfehlen würden. Die CVP
und die BDP diskutierten gleichzeitig über eine stärkere künftige Kooperation. Es
zeichnete sich deshalb ab, dass die SVP höchstens auf Kosten der FDP einen zweiten
Sitz erhalten würde. 2

Regierungspolitik

Was passiert eigentlich mit angenommenen und an den Bundesrat überwiesenen
Postulaten und Motionen? Oder mit den Worten der Aargauer Zeitung gefragt: «Wie
ernst nimmt die Regierung die Aufträge des Parlaments?» Diese Frage stellte sich auch
die GPK-SR und bestellte bei der PVK einen Bericht mit einer Analyse zur Erfüllung von
angenommenen Motionen und Postulaten. Immer wieder würden sich
Parlamentsmitglieder fragen, «ob angenommene Vorstösse wirklich erfüllt werden»,
gab GPK-Präsident Peter Föhn (svp, SZ) zu Protokoll. Es gebe Vermutungen, dass viele
parlamentarische Aufträge auf die lange Bank geschoben oder nur unvollständig erfüllt
würden. 

Die rechtliche Grundlage wäre eigentlich klar: Der Bundesrat ist verpflichtet, für
überwiesene Motionen eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten oder zumindest eine
Massnahme zu treffen. Bei einem überwiesenen Postulat muss er prüfen, ob ein
Gesetzesentwurf angezeigt wäre, und darüber Bericht erstatten. Eine gesetzliche Frist
gibt es dafür nicht, es gibt jedoch andere Stolpersteine: Erstens ist – ganz ähnlich wie
bei angenommenen Volksinitiativen nota bene – die inhaltliche Umsetzung von
Motionen und Postulaten umstritten: Muss sich der Bundesrat auf den Begründungstext
eines Vorstosses stützen oder darf er auch Argumente aus der parlamentarischen
Debatte einfliessen lassen? Zweitens kann die Regierung feststellen, dass das Ziel eines
Vorstosses erreicht oder dessen Erreichung nicht mehr nötig ist, und für diesen eine
Abschreibung beantragen. Auch die Zielerreichung ist freilich Interpretationssache und
dürfte von den Urheberinnen und Urhebern häufig anders ausgelegt werden als vom
Bundesrat.   
Der Bericht der PVK, der Anfang Mai 2019 vorgelegt wurde, versuchte sich dieser Fragen
anzunehmen. Eine vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern
(Stadelmann-Steffen et al. 2019) durchgeführte Analyse sowie verschiedene
Dokumentenanalysen, Interviews mit rund 40 Personen (Ratsmitgliedern, Angehörigen
der Bundesverwaltung und der Parlamentsdienste) und vertiefte Fallanalysen durch die
PVK bildeten die Basis für den Bericht. Er zeigte erstens auf, dass die Hälfte der
überwiesenen Vorstösse innert zwei Jahren umgesetzt wird; eine Frist, die von der
Mehrheit der 40 Befragten als angemessen bezeichnet wurde. Im Schnitt verstrichen
zwischen Annahme und Abschreibung eines Vorstosses drei Jahre und vier Monate. Die
Unterschiede in den Fristen sind laut Bericht aber nicht abhängig von politischen
Faktoren (z.B. der Partei der Urheberin oder des Urhebers oder dem Grad an

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 07.05.2019
MARC BÜHLMANN
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Unterstützung in den Räten), sondern von der variierenden Arbeitsbelastung in den
Bundesämtern, welche die Vorstösse zu behandeln haben. Die inhaltliche Umsetzung
wird vom Bericht zweitens als «nicht immer gänzlich angemessen» bezeichnet.
Allerdings zeige die geringe Zahl der Fälle, bei denen das Parlament den Vorschlag des
Bundesrates auf Abschreibung ablehne, dass die Parlamentsmitglieder grundsätzlich
mit der Erfüllung zufrieden seien. Der Bericht kritisierte drittens die Berichterstattung
zur Erfüllung der Vorstösse. Diese sei kompliziert und ineffizient, weil der
Datenaustausch zwischen den beteiligten Akteuren (Parlamentsdienste, Bundeskanzlei,
Generalsekretariate, zuständige Bundesämter und Übersetzungsdienste) nicht
automatisiert sei und ein Spannungsfeld bei der Verantwortung für die Texte bestehe.
Dies führe zudem viertens dazu, dass das Parlament mit Ausnahme des jährlichen
Berichts des Bundesrates über Motionen und Postulate keine Instrumente zur
Nachverfolgung der Erfüllung seiner Vorstösse habe. Eine kontinuierliche
Nachverfolgung sei überhaupt nicht möglich, da die Informationen über die Umsetzung
eines Vorstosses in verschiedenen Berichten, über mehrere Jahre verstreut und in der
Geschäftsdatenbank gar nicht aufgeführt seien. Freilich – so hält der Bericht ebenfalls
fest – hätten «die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein geringes politisches
Interesse an der Nachverfolgung». 3

Der Geschäftsbericht des Bundesrats 2018 wurde von den Räten in der Sommersession
2019 beraten. Im Geschäftsbericht legt die Regierung Rechenschaft über die
Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten in einem Berichtsjahr ab. In den Ratsdebatten
berichten die Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichtskommissionen über die
Beratungen, die sie mit den Bundesrätinnen und Bundesräten zum Geschäftsbericht
geführt haben. National- und Ständerat nehmen dann in Form eines Bundesbeschlusses
Kenntnis von diesem Bericht. 
Für die GPK berichteten Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) im Ständerat und Doris Fiala
(fdp, ZH) im Nationalrat. Die GPK hätten mit der Regierung zwei Querschnittthemen
behandelt, deren Auswertungen noch ausstünden: den Umgang der Departemente mit
Kritik durch Bürgerinnen und Bürger bei Aufsichtsbeschwerden sowie die Ferien- und
Zeitguthaben der Topkader in der Bundesverwaltung. Die Fragen der GPK seien vom
Bundesrat zufriedenstellend beantwortet worden und man beantrage deshalb die
Genehmigung des Geschäftsberichts. 
In der Folge berichteten Subkommissionssprecherinnen und -sprecher gestützt auf den
Geschäftsbericht über die einzelnen Departemente. Sowohl im Ständerat als auch im
Nationalrat stand dabei die Cyberabwehr im VBS im Zentrum. Er könne mit Genugtuung
feststellen, dass sich der Bund der Dringlichkeit dieses Themas bewusst sei, führte
Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat aus. Insbesondere durch die Cyberattacke auf die
RUAG sei das VBS sensibilisiert worden und habe den Aktionsplan Cyberdefence
ausgearbeitet, berichtete hierzu Ida Glanzmann (cvp, LU) in der grossen Kammer. Beim
EDA stand die Frage «Wie weiter mit dem Brexit?» im Zentrum. Damien Müller führte
aus, dass ein geordneter Übergang mit insgesamt fünf unterzeichneten Abkommen
möglich sein sollte. Ida Glanzmann berichtete bei der Präsentation des EDA über die
Diskussionen um den aufgeschobenen Beitritt der Schweiz zum
Kernwaffenverbotsvertrag. Entgegen einer angenommenen Motion Sommaruga (sp, GE;
Mo. 17.4241) wolle man im Moment nur einen Beobachterstatus anstreben, um die
Neutralität der Schweiz nicht zu gefährden. Beim WBF wurde in beiden Räten über den
ETH-Bereich berichtet. Gegenstand waren die medial begleiteten Vorwürfe gegen
verschiedene Personen an der ETH Zürich, Mobbing, Korruption sowie Amts- und
Machtmissbrauch betrieben zu haben. Die GPK sei nach intensiven Gesprächen mit den
Verantwortlichen der ETH zur Überzeugung gelangt, dass es einen Kulturwandel
brauche, führte Yvonne Feri (sp, AG) im Nationalrat aus. Die Oberaufsicht über die ETH
unterliege Bundesrat Parmelin und der sei sich der Situation bewusst, versicherte
Joachim Eder (fdp, ZG) im Ständerat. Ein weiteres WBF-Thema in beiden Räten waren
die Kriegsmaterialausfuhren. Man habe ja manchmal das Gefühl, die Schweiz liefere
Waffen an Schurkenstaaten, so Joachim Eder in der kleinen Kammer. Dies sei aber
mitnichten der Fall. Vielmehr stehe die Schweiz hinsichtlich Transparenz von
Waffenexporten international an erster Stelle. Man habe aber Fragen im Zusammenhang
mit Medienberichten über Schweizer Handgranaten und Sturmgewehre, die angeblich
im Jemen-Krieg aufgetaucht seien, klären können – so Yvonne Feri im Nationalrat. Beim
EFD wurden die Rolle der Finma und die Cyberrisiken für den Finanzplatz Schweiz
diskutiert. Die Finma nehme ihre Aufsicht gut wahr und das «interdepartementale
Kompetenzgerangel» beim Thema Cyberrisiken habe sich erledigt: Die Federführung
und die Koordination liegen beim EFD, das VBS ist zuständig für die Cyberdefence und
das EJPD für die Cyberkriminalität. Von speziellem Interesse war die Postauto-Affäre,
auf die der Bundesrat im Geschäftsbericht auf Geheiss der GPK in einem eigenen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Kapitel eingehen musste. Diesem Auftrag sei die Exekutive nachgekommen, berichtete
Claude Hêche (sp, JU) im Ständerat. Die Aufarbeitung der Affäre sei jedoch noch nicht
abgeschlossen. Darüber hinaus erwähnte Hêche bei der Berichterstattung zum EDI die
Gesundheitskosten, deren Wachstum als problematisch betrachtet werde.
Gesundheitsminister Alain Berset habe aber alle Fragen der GPK beantworten können.
Peter Föhn (svp, SZ) und Valérie Piller Carrard (sp, FR) berichteten schliesslich über die
Bundeskanzlei und das EJPD. Bei der Bundeskanzlei standen Fragen zur Entwicklung bei
Vote Electronique im Vordergrund. Die GPK würden die Problematik eng begleiten, so
die Subkommissionssprecherin bzw. der Subkommissionssprecher. Hauptthema beim
EJPD war die Terrorismusbekämpfung. Es gebe nach wie vor ein Sicherheitsrisiko für
die Schweiz und die Kantone; mit verschiedenen Projekten und vor allem dem
anstehenden neuen Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus würde hier aber viel unternommen. 
In beiden Räten fasste Ueli Maurer in seiner Funkion als Bundespräsident ein paar der
erreichten Ziele im Rahmen der drei Leitlinien (Wohlstandsicherung; nationaler
Zusammenhalt und internationale Zusammenarbeit; Sicherheit und verlässliche
internationale Partnerschaften) zusammen. Er bedankte sich am Schluss für die sehr
offene und konstruktive Zusammenarbeit mit den GPK. Der Bundesrat profitiere sehr
von den Fragen und Hinweisen einer Kommission, «die sehr oft unterhalb des Radars
arbeitet, das aber sehr intensiv und gut macht». 4

Die SPK-SR befand die Vorschläge der vom Nationalrat gutgeheissenen
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines
Verordnungsvetos als zu kompliziert. Für ein paar wenige Verordnungen, die Probleme
verursachten, würde ein «monstre administratif» geschaffen, begründete
Kommissionssprecher Raphaël Comte (fdp, NE) die Empfehlung der SPK-SR, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Dabei sei in der Kommission nicht nur die Frage der
Gewaltentrennung noch einmal – wie bereits bei der Diskussion um Folge geben –
erörtert, sondern auch die Stimme der Kantone angehört worden. Die Kantone seien
sehr skeptisch gegenüber der Idee eines Vetos, insbesondere deshalb, weil es zu
Verzögerungen bei der Umsetzung von Verordnungen führen könne. Die Gefahr eines
«Schwebezustandes» wurde denn auch vom neuen Ständeratsmitglied und Präsidenten
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Benedikt Würth (cvp, SG) ausgeführt. Eine
Minderheit der Kommission, angeführt von Peter Föhn (svp, SZ), verteidigte das allfällige
neue Parlamentsrecht mit der Begründung, dass es eben nur in Notfällen angewendet
und vor allem eine präventive Wirkung entfalten würde. Einen Befürworter fand das
Verordnungsveto auch in Pirmin Bischof (cvp, SO): Der Kanton Solothurn habe vor rund
30 Jahren ein solches Instrument eingeführt und es verhindere dort durchaus, «dass
Verwaltung und Regierung abheben». Eine Sichtweise, der der zweite Vertreter des
Kantons Solothurn, Roberto Zanetti (sp, SO), allerdings dezidiert widersprach: Es könne
schon sein, dass die Regierung deshalb nicht abhebe, es bestehe aber im Gegenzug
eben durchaus die Gefahr, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dies
aufgrund dieses Instruments täten. Im Schlussvotum wies Bundeskanzler Thurnherr
neben den erwähnten Argumenten darauf hin, dass das Parlament bereits heute über
Instrumente verfüge, um Verordnungen zu ändern. Mit 31 zu 7 Stimmen (keine
Enthaltung) folgte die kleine Kammer ihrer Kommission in der Herbstsession 2019 und
entschied sich, auf die Vorlage nicht einzutreten – trotz der langen und grossen
Vorarbeit, wie von den Vertretern der Kommissionsminderheit während der Debatte
immer wieder betont worden war. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

2015 monierte die GPK-SR, dass der Bundesrat bereits 2006 angemahnte
Empfehlungen bezüglich Beizug externer Expertise und Beratung nur unzulänglich
berücksichtigt habe. Eine eingehende Überprüfung habe zwar gezeigt, dass der
Bundesrat Instrumente zur besseren Kontrolle geschaffen habe, dass aber nach wie vor
kaum Transparenz vor allem im Bereich von Beratungsmandaten herrsche und dass die
Gesamtkosten massiv angestiegen seien. 
Mit zwei gleichlautenden, im Juni 2016 eingereichten Motionen nahmen Peter Föhn
(svp, SZ) im Ständerat (Mo. 16.3489) und Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) im Nationalrat (Mo.
16.3399) den Ball auf. Das Wissen in der Bundesverwaltung sei zu sichern – so lautete
der Titel der Motionen. Dadurch könne nämlich auf externe Beratung verzichtet
werden. Der Bundesrat wird denn in den Vorstössen aufgefordert, externe
Beratungsmandate in den kommenden fünf Jahren um 8 Prozent pro Jahr zu
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reduzieren und deren Kosten transparent und nach Departementen auszuweisen. Nicht
nur die Kosten hätten nämlich in den letzten Jahren zugenommen – in den
Begründungen war von Kosten in der Höhe von CHF 600 Mio. für das Jahr 2006 und
CHF 916 Mio. für das Jahr 2014 die Rede –, sondern auch die Abhängigkeit von externen
Beratern, insbesondere in den Bereichen Informatik, Kommunikation und politischer
Expertise. 
In seiner Antwort kritisierte der Bundesrat die Zahlen. Wenn Vor- und Hilfsleistungen
(z.B. Übersetzungen, Revisionen, Kontrollerhebungen), die kein Wissen generierten und
entsprechend nicht als Beratung anzusehen seien, subtrahiert würden, dann
entsprächen die Kosten für Beratung und Auftragsforschung laut Staatsrechnung 2015
lediglich noch rund CHF 234 Mio. Dazu gehörten auch externe Studien, die zur Erfüllung
von parlamentarischen Vorstössen nötig seien und die auch deshalb auf dem freien
Markt nachgefragt würden, um Arbeitsspitzen in der Verwaltung zu brechen. Eine
Reduktion um 8 Prozent würde die Verwaltung vor Probleme stellen. 
Während der Ständerat die Motion in der Herbstsession 2016 mit 22 zu 15 Stimmen bei
5 Enthaltungen verwarf, wurde sie im Nationalrat mehr als ein Jahr später in der
Wintersession 2017 angenommen. Die Argumente in der grossen Kammer
unterschieden sich auch mehr als ein Jahr später kaum von denen in der kleinen. Die
Linke kritisierte die Vorstösse mit dem Argument, dass man nicht Stellen in der
Verwaltung einsparen und gleichzeitig mehr Leistung bzw. ein Verbot von Auslagerung
fordern könne. Bundesrat Ueli Maurer wies auf das Scheitern des gleichen Vorstosses
im Ständerat hin und machte darauf aufmerksam, dass die Zahlen nicht so hoch seien,
wie in den Vorstössen behauptet werde. Zudem könne man nicht alles Wissen
internalisieren, sondern müsse auch Frischluftzufuhr via freien Markt sichern.
Schliesslich würden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber durch ihre
Vorstösse die Kosten mitverursachen. Der magistrale Aufruf verhallte allerdings fast
ungehört und die Motion Bigler wurde mit 106 zu 85 Stimmen (keine Enthaltungen)
angenommen. Die geschlossenen FDP-, GLP- und SVP-Fraktionen standen den
geschlossenen SP-, GP- und BDP-Fraktionen siegreich gegenüber. Auch die 24 Nein-
Stimmen aus der CVP-Fraktion (2 Abweichler) konnten den Vorstoss nicht abwehren.
Damit wird sich die kleine Kammer doch noch einmal mit der Materie
auseinandersetzen müssen. 6

In der Herbstsession kam die Motion Bigler (fdp, ZH), die eine Ausgabenreduktion beim
Beizug externer Expertise und Beratung verlangt, in den Ständerat. Dieser hatte eine
gleichlautende Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 16.3489) zwar abgelehnt, musste sich jetzt
aber über die Motion des Zürcher Freisinnigen beugen, weil diese in der grossen
Kammer auf Zustimmung gestossen war.
Filippo Lombardi (cvp, TI) amtete als Kommissionssprecher und erklärte, dass sich die
SPK-SR mit einem Teil der Forderung der Motion anfreunden könne. Es sei nämlich in
der Tat manchmal besser, Wissen innerhalb der Verwaltung zu generieren, statt es von
aussen einzukaufen. Das von der Motion geforderte Ziel, die Zahl der externen Mandate
innerhalb von 5 Jahren um 40 Prozent zu reduzieren, erachte die Kommission hingegen
als «absolut unrealistisch». Man schlage deshalb neue Richtgrössen vor: Während
dreier Jahre solle pro Jahr eine Reduktion von je 4 Prozent angestrebt werden. Zudem
müsse man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Personalausgaben und externen
Kosten im Auge behalten. Es könne ja nicht sein, dass intern Kosteneinsparungen
angestrebt würden, dadurch dann aber Wissen verloren ginge, das schliesslich extern
eingekauft werden müsse. Deshalb schlage die Kommission einen Richtwert vor:
Externe Beratungsmandate sollen nicht mehr kosten dürfen als 3 Prozent der
Personalausgaben. Dies sei aber – wohlgemerkt – lediglich eine Empfehlung. Eine
Minderheit der Kommission, vertreten durch Hans Stöckli (sp, BE), empfahl die
Ablehnung der Motion, da sich in der Zwischenzeit einiges getan habe und der
Bundesrat 2017 den wachsenden Kosten externer Mandate Gegensteuer gegeben habe.
In der Tat waren die Kosten für externe Beratung im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 um
12 Prozent reduziert worden. Man solle dies honorieren und nicht noch mehr
Kürzungen vornehmen, so der Berner Sozialdemokrat. Finanzminister Ueli Maurer hieb
in die gleiche Kerbe. Die Kosten für externe Beratung betrügen momentan 3.3 Prozent
der Personalausgaben. Man sei also praktisch dort, wo die modifizierte Motion es
verlange. Das Anliegen des Vorstosses, Wissen in der Bundesverwaltung zu behalten, sei
gut gemeint, die Verwaltung könne und wolle aber gar nicht alles selber wissen. Man sei
auf Dritt- und Fachmeinungen angewiesen. Es sei deshalb insgesamt nicht notwendig,
sich hier Fesseln anzulegen. 
Die Ratsmehrheit folgte allerdings ihrer Kommissionsmehrheit und hiess die
modifizierte Motion mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen) gut. Somit wird sich der
Nationalrat noch einmal damit beschäftigen müssen. 7
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Bundesverwaltung - Personal

Nachdem Peter Föhn (svp, SZ) mit seiner Forderung einer Plafonierung der Anzahl
Stellen in der Bundesverwaltung gescheitert war, wollte er mit alternativen Mitteln dem
steigenden Wachstum der Zahl an Staatsangestellten Herr werden. Mit einer Motion
(15.3785) soll das Personalrecht an das Obligationenrecht angepasst werden, um die
zahlreichen Privilegien der Bundesangestellten - Föhn nannte den Vaterschaftsurlaub,
die Sabbaticals oder den ausgebauten Entlassungsschutz - zu streichen. Mit einem
Postulat (15.3786) brachte Föhn die Idee einer Personalbremse analog zur
Ausgabenbremse auf: Eine vom Parlament angenommene Vorlage müsste ein
qualifiziertes Mehr erhalten, wenn sie zu einer Zunahme des Personals führen würde.
Diese Idee war auch im Nationalrat als Postulat eingereicht worden, und zwar von Föhns
Kantonskollegin Petra Gössi (fdp, SZ). Beide Begehren von Föhn hatten im Ständerat
allerdings keine Chance und wurden nacheinander in der Herbstsession abgelehnt.
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf betonte in der kurzen Debatte, dass die
Bundesverwaltung ein guter Arbeitgeber sei, der seinen hervorragenden
Mitarbeitenden auch Privilegien zugestehen wolle, um die hohe Qualität zu halten. 8

MOTION
DATUM: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN

Kündigen sich wirtschaftlich härtere Zeiten an, gerät in der Regel die
Anstellungsstrategie der öffentlichen Hand in die Kritik. Aufgrund des starken Frankens
meldeten sich schon im Frühjahr 2015 Arbeitgeberorganisationen und Unternehmen
mit der Forderung eines Einstellungsstopps oder gar einer Reduktion der
Personalstellen bei der eidgenössischen Verwaltung. Während Unternehmen den
Ausfällen aufgrund des starken Frankens mit einer effizienteren Personalpolitik
begegneten, würde der Staat immer weiter wachsen, gab etwa Ems-Chemie-Chefin
Magdalena Martullo-Blocher – damals noch nicht offiziell Kandidierende für den
Nationalrat – in einem Interview in der Zeitung "Le Temps" zu Protokoll.
Economiesuisse kritisierte, dass nicht nur die Anzahl Stellen ausgebaut worden,
sondern dass im Vergleich zur Privatwirtschaft auch die Löhne in der eidgenössischen
Verwaltung wesentlich stärker gewachsen seien. In der Basler Zeitung wurde zwischen
2007 und 2014 von einem Lohnwachstum von über einer Milliarde Franken gesprochen.
Vertreter der Gewerkschaften betonten allerdings, dass dieses ungleiche Wachstum
auch auf die teilweise wesentlich tieferen Löhne im Vergleich zum privaten
Arbeitsmarkt zurückzuführen sei. 
Weil sich die Bundesfinanzen als nicht mehr sehr rosig präsentierten, wurde Sparen
beim Personal auch im Parlament zum Thema. Einige Exponenten der bürgerlichen
Parteien forderten eine Plafonierung von Stellenzahl und Lohnausgaben (bei aktuell CHF
5,4 Mrd.). Die SVP forderte gar eine Rückkehr zu den Zahlen von 2007. Die Linke
monierte, dass weniger Personal nicht gleichbedeutend sei mit weniger Ausgaben. Nur
angemessene Löhne würden dazu führen, dass kompetente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine Stelle in der Bundesverwaltung anträten. Zudem seien die
gewachsenen Pflichtenhefte der Verwaltung mit weniger Personal nicht zu erfüllen.
Externe Beschäftigte, deren Kosten seit 2008 um rund einen Drittel zugenommen
haben, wären zudem wesentlich teurer; ein Argument, das von einem Bericht der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle bestätigt, und von der Wirtschaft mit der
Forderung eines Stopps externer Beschäftigungen gekontert wurde. 
Ende März reichten Leo Müller (cvp, LU) im Nationalrat (15.3224) und Peter Föhn (svp,
SZ) im Ständerat (15.3368) zwei sehr ähnliche Motionen ein, die einen Ausgabenstopp
bei den Personalkosten mit Stand 2014 fordern. Im Mai doppelte die Finanzkommission
des Ständerats (FK-SR) nach, die ebenfalls in einer Motion (15.3494) das Einfrieren des
Personalbestandes beantragt, allerdings den Voranschlag 2015 als Grundlage vorschlägt.

Der Bundesrat, der alle drei Motionen zur Ablehnung empfahl, reagierte Mitte August
seinerseits mit Sparvorschlägen: Der automatische Lohnanstieg und die
Leistungsprämien sollen gekürzt und Treueprämien teilweise gestrichen werden. Damit
könnten jährlich rund CHF 30 Mio. gespart werden. Gegen den drohenden Abbau
wehrten sich die Personalverbände des Bundes mit einer Petition und Anfang
November mit einer Protestaktion. 
Den drei Motionen wurden unterschiedliche Schicksale zuteil. Während die Motion
Föhn im Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt wurde, wurde die
Motion Müller 2015 nicht mehr behandelt. Die Motion der Finanzkommission wurde
hingegen von beiden Kammern überwiesen. Der Auftrag an den Bundesrat, Massnahmen
zu ergreifen, damit der Bestand des Bundespersonals 35'000 Vollzeitäquivalente nicht
überschreite, wurde im Ständerat mit 25 zu 14 Stimmen und im Nationalrat mit 96 zu 77
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) überwiesen. In beiden Kammern zeigte sich dabei ein
Links-Rechts-Graben. Die Linke, die unterstützt vom Bundesrat forderte, dass die
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Verwaltungsaufgaben von genügend Mitarbeitenden erledigt werden müssten und eine
starre Plafonierung nicht zielführend sein könne, unterlag allerdings den
rechtsbürgerlichen Bedenken zum starken Wachstum des Personalbestandes in den
letzten Jahren. 9

Das Anliegen einer Personalbremse in Analogie zur Ausgabenbremse stiess in der
grossen Kammer auf Gehör – ganz im Gegensatz zum Postulat Föhn (svp, SZ), das mit
der gleichen Idee im Ständerat bereits in der Herbstsession 2015 gescheitert war. Das
von der FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) eingereichte Postulat ersucht den
Bundesrat um einen Vorschlag zur Einführung höherer Hürden gegen die von der
Postulentin so bezeichnete «Regulierungsflut», für die sie als Indiz die Anzahl Seiten in
der Systematischen Rechtssammlung anführte, die sich zwischen 2000 (3'112 Seiten)
und 2012 (7'508 Seiten) mehr als verdoppelt hatte. Das Parlament selber müsse in die
Pflicht genommen werden, indem beispielsweise ein qualifiziertes Mehr für Erlasse, die
eine Aufstockung des Personals nach sich ziehen, verlangt werden müsse. Der
Bundesrat lehnte das Postulat ab mit der Begründung, dass sich eine Personalbremse
nicht als Mittel zur Minderung der Regulierungskosten eigne. In der Debatte versuchte
Finanzminister Ueli Maurer vergeblich zu relativieren, indem er versicherte, dass sich
die Personalausgaben konstant bei etwa 8% des gesamten Budgets bewegten und nicht
als Kostentreiber bezeichnet werden könnten; selbst wenn 10% aller Stellen gestrichen
würden, würde lediglich 1% der Kosten gespart. In seiner eigenen SVP-Fraktion, aber
auch bei der FDP- und der BDP-Fraktion, verfing dieses Argument freilich nicht und das
Begehren wurde mit 106 zu 83 Stimmen (bei einer Enthaltung) angenommen. 10

POSTULAT
DATUM: 04.05.2017
MARC BÜHLMANN

Die zweite von der SVP-Fraktion eingereichte Motion mit dem Thema
Bundespersonallöhne ereilte im Ständerat das gleiche Schicksal wie die erste: Sie
wurde zwar in der grossen, nicht aber in der kleinen Kammer angenommen. Die von der
SVP geforderte Überarbeitung des Leistungslohnsystems stiess bereits in der
vorberatenden SPK-SR auf Widerstand. Die 9 zu 2 Stimmen-Mehrheit argumentierte,
dass eine Umstellung mit grossem Aufwand verbunden wäre, dem aber eigentlich kein
Handlungsbedarf entspreche. Die Verwaltung sei derart gross, dass es überdies gar kein
einheitliches System geben könne – ein Argument, das auch Finanzminister Ueli Maurer
bei der Beratung der Motion vertrat: Die momentane, massgeschneiderte Lösung sei
besser als ein geforderter grosser Wurf, der zudem allen weniger gerecht würde. Die
Minderheit – in der Diskussion vertreten durch Peter Föhn (svp, SZ) – wollte den
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vergeblich schmackhaft machen, dass es nicht
um eine grundsätzliche Umgestaltung, sondern lediglich um eine Vereinfachung und
Effizienzsteigerung gehe. Die unzähligen unterschiedlichen Zuschläge, Zulagen und
Prämien seien nicht fair. Die Ratsmehrheit sah dies anders und beerdigte die Motion
mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 11

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Die von einer parlamentarischen Initiative Buttet (cvp, VS) geforderte Session extra
muros im Kanton Wallis, in jenem Kanton also, der am stärksten unter der
Zweitwohnungsinitiative zu leiden habe, sollte als Zeichen für Solidarität wirken. Trotz
Antrag des Büros des Nationalrates, dieser Initiative keine Folge zu geben, hiess die
grosse Kammer das Begehren gut. Mit einem Zufallsmehr von 79 zu 77 Stimmen schlug
die Majorität der anwesenden Volksvertreter – eine Mehrheit aus SP, Grünen und CVP –
die Warnungen vor hohen Mehrkosten in den Wind, um den „Alpengraben“ wieder
aufzuschütten. Der Entscheid wurde allerdings im Herbst in der kleinen Kammer
korrigiert. Auch hier kam er knapp mit 19:16 Stimmen zustande. Neben den Kosten
wurde argumentiert, dass Sessionen bisher nur aufgrund von Renovationsarbeiten extra
muros durchgeführt worden seien. Zudem müssten – einmal Ja gesagt – aus
Solidaritätsgründen ganz viele andere Regionen auch berücksichtigt werden. Die Lust
auf Sitzungen ausserhalb von Bern wurde damit allerdings scheinbar nicht gestillt,
reichte doch Ständerat Robert Cramer (gp, GE) im Berichtjahr eine noch nicht
behandelte parlamentarische Initiative ein (13.450), die eine Session extra muros – nota
bene im Kanton Wallis – verlangt, um das 200-jährige Jubiläum des Beitritts der
Kantone Genf, Neuenburg und Wallis zur Schweiz zu feiern. 12
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Um dem sich im Jahr 2015 zum 200. Mal jährenden Beitritt der Kantone Genf, Wallis
und Neuenburg zur Eidgenossenschaft gebührend zu gedenken, regte eine
parlamentarische Initiative Cramer (gp, GE) eine Session extra muros im Kanton Wallis
an. Die Durchführung einer Parlamentssession in genanntem Bergkanton würde die
Vielfalt der Schweiz in geographischer, kultureller und politischer Sicht unterstreichen
– so der Genfer Grüne. Obwohl sich das Büro des Ständerates mit 3 zu 2 Stimmen
gegen das Begehren aussprach, gab die kleine Kammer der Initiative mit 21 zu 17
Stimmen Folge. Das Büro hatte vergeblich geltend gemacht, dass eine Session
ausserhalb von Bern eine absolute Ausnahme bleiben solle, da eine solche nicht nur
finanziell, sondern auch organisatorisch einiges an Ressourcen verschlinge. Damit
würde zudem ein Präjudiz geschaffen, das weitere Forderungen nach sich ziehen
würde. Im Nationalrat wurde der Initiative dann allerdings keine Folge gegeben. Auch
hier hatte sich das Büro gegen den Vorstoss ausgesprochen. Allerdings machte es nicht
nur ähnliche grundsätzliche Gründe geltend wie das Schwester-Büro, sondern auch
ganz praktische: In der Zwischenzeit hatte sich nämlich der vorgesehene Gastkanton
geäussert. Weil 2015 bereits mehrere Grossanlässe stattfänden, sähe sich der Kanton
Wallis nicht in der Lage, die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen und
die Vorbereitungsarbeiten umzusetzen. Weil daraufhin der Minderheitsantrag
zurückgezogen wurde, wurde der Initiative keine Folge gegeben. Ein Jahr zuvor hatten
die Räte noch gegenteilig über eine parlamentarische Initiative Buttet (cvp, VS)
entschieden, die ebenfalls eine Session extra muros im Wallis gefordert hätte –
während der Nationalrat damals zugestimmt hatte, hatte der Ständerat dem Begehren
keine Folge gegeben. Grund für den damaligen Vorstoss war die Annahme der
Abstimmung zur Revision des Raumplanungsgesetzes gewesen, die im Kanton Wallis
sehr deutlich abgelehnt worden war. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2014
MARC BÜHLMANN

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 14
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Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 15

STUDIEN / STATISTIKEN
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MARC BÜHLMANN

Nachdem der Ständerat und auch die SPK-NR der Initiative Berberat für ein
transparentes Lobbying Folge gegeben hatten, lag der Ball erneut bei der SPK-SR, die
innert zwei Jahren eine entsprechende Vorlage ausarbeiten müsste. Allerdings hat eine
Kommission auch die Möglichkeit, auf den Entwurf einer Regelung zu verzichten und
die Initiative zur Abschreibung zu beantragen. Letzteres beschloss die staatspolitische
Kommission des Ständerats, allerdings wie schon bei der ersten Empfehlung Ende 2015
nur sehr knapp mit dem Stichentscheid ihres Präsidenten Peter Föhn (svp, SZ). Zwar
hatte die Kommission eine Vorlage ausgearbeitet, diese wurde aber von der knappen
Mehrheit als zu komplex betrachtet. Zudem wurde befürchtet, dass mit dem Vorschlag
die Verantwortung für den Zutritt zum Parlament nicht mehr bei den Ratsmitgliedern
liege und Lobbying deshalb eher noch intransparenter würde. Besagter Vorschlag sieht
ein öffentliches Register vor, in das sich eintragen muss, wer Zugang zum
Parlamentsgebäude erhalten will. Der an diesen Eintrag geknüpfte Zutrittsausweis soll
gebührenpflichtig sein und zeitlich befristet werden. Die Unterschiede zum jetzigen
System, bei dem Parlamentarierinnen und Parlamentarier je zwei Zutritte vergeben
können, liegen nicht nur in der zeitlichen Befristung, sondern auch in der geregelten
„parlamentarischen Anerkennung“ einer Lobbyistin oder eines Lobbyisten – so der
Bericht der SPK-SR. Die häufig vorkommende Vergabe des Zutritts durch die
Ratsmitglieder an Verwandte sei so nicht mehr möglich. 
In der recht angeregten Ratsdebatte in der Frühjahrssession 2017 machte Peter Föhn
auf das Problem aufmerksam, dass nicht ganz klar sei, wer denn letztlich über den
Zutritt entscheide und wo die notwendige Obergrenze festgelegt würde. Zu befürchten
sei, dass hier die grossen Lobbyorganisationen einen Vorteil hätten, weil sie schneller
reagieren könnten als kleine Organisationen, um sich einen Platz zu reservieren. Auf der
anderen Seite wurde argumentiert, dass das Problem der mangelnden Transparenz über
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den Zutritt zum Bundeshaus mit der Abschreibung der Initiative nicht aus der Welt
geschafft werde. Das schlagende Argument war wohl, dass man mit dem jetzt
vorliegenden Vorschlag ja gar nicht einverstanden sein müsse. Man habe aber der
Kommission einen Auftrag erteilt, einen Entwurf auszuarbeiten. Ob dieser gut oder
schlecht sei, könne man erst entscheiden, wenn denn tatsächlich einer vorliege. Mit 29
zu 13 Stimmen (ohne Enthaltung) wurde der Antrag der Kommission zur Abschreibung
der parlamentarischen Initiative entsprechend abgelehnt. Damit muss die SPK-SR
definitiv einen Vorschlag ausarbeiten. 16

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
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Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 17

Die Sammelvorlage zu den Änderungen des Parlamentsrechts gelangte in der
Frühjahrssession 2018 in den Ständerat. Der Vorlage sei vorgeworfen worden, sie sei
nicht notwendig oder zu vielfältig – leitete Andrea Caroni (fdp, AR) als Sprecher der
SPK-SR sein Votum für Eintreten ein. Es sei aber gerade ein bewusster Entscheid der
beiden Staatspolitischen Kommissionen gewesen, zahlreiche «kleine, aber feine»
Vorstösse gemeinsam umzusetzen. Nichteintreten auf die Vorlage bedeute, dass rund
ein Dutzend einst angenommener Anliegen nicht umgesetzt würden. Die Kommission
empfehle deshalb mit 11 zu 2 Stimmen auf die von der SPK-NR ausgearbeitete Vorlage
einzutreten. Die kleine Kammer folgte dieser Empfehlung diskussionslos. 
In der Folge schuf der Ständerat einige Differenzen zum Nationalrat. Zuerst führten die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter den von der grossen Kammer gestrichenen und
auf eine parlamentarische Initiative Streiff-Feller (evp, BE; Pa.Iv. 14.472)
zurückgehenden Passus der SPK-NR wieder ein, der verlangte, dass arbeitnehmende
Ratsmitglieder bei Amtsantritt ihre Funktion und ihren Arbeitgeber angeben. Bei Einsitz
in Führungs- und Aufsichtsgremien oder bei Beratungs- und Expertentätigkeiten soll
ein Ratsmitglied zudem angeben müssen, ob die Tätigkeit bezahlt oder ehrenamtlich
ausgeführt wird. Auch bei der Möglichkeit, in begründeten Fällen
Kommissionsunterlagen veröffentlichen zu können, beschloss der Ständerat entgegen
der Entscheidung des Nationalrats, der diesen Abschnitt streichen wollte, dem
ursprünglichen Entwurf zu folgen. Bereits in der SPK-SR umstritten und mit einem
Minderheitsantrag Cramer (gp, GE) bekämpft wurde der Vorschlag, dass über Anträge
von Einigungskonferenzen obligatorisch abgestimmt werden soll. Dies war bis anhin nur
der Fall, wenn Gegenanträge gestellt wurden. Robert Cramer fand im Rat Gehör mit
seinem Argument, dass diese Änderung weder nötig noch kohärent mit dem System sei.
Anträge von Einigungskonferenzen seien nicht mit (obligatorischen)
Schlussabstimmungen gleichzusetzen, weil sie ja eben nicht am Ende stünden. Mit 33 zu
12 Stimmen folgte die kleine Kammer dem Genfer Grünen. Ein Minderheitsantrag lag
auch beim nächsten Element der Vorlage vor, nämlich der Frage, ob
Schlussabstimmungen der beiden Räte gleichzeitig, also am gleichen Tag stattfinden
müssten oder nicht. Für die Kommission führte Andrea Caroni aus, dass bis 1991
Gleichzeitigkeit gesetzlich geregelt gewesen sei. Diese Regel sei aber bei einer Revision
«unbemerkt» aus dem Gesetz «gefallen». Die langjährige Praxis, Schlussabstimmungen
gleichzeitig durchzuführen, habe sich aber trotzdem gehalten. Eine knappe
Kommissionsmehrheit wollte diese Praxis analog zum Vorschlag der SPK-NR
beibehalten. Eine Minderheit Minder (parteilos, SH) schlug hingegen vor, dass die
Schlussabstimmungen nicht am gleichen Tag, sondern in der gleichen Session
stattzufinden hätten. Thomas Minder begründete sein Anliegen mit
Kosteneinsparungen. Meistens müssten die Mitglieder des Ständerats extra am Freitag
der letzten Sessionswoche nach Bern fahren, nur um gleichzeitig mit dem Nationalrat
Schlussabstimmungen durchführen zu können. Damit würden
Übernachtungsentschädigungen und Essensspesen von rund CHF 137'000 pro Jahr für
einen «alten Zopf» ausgegeben. Wohl auch, weil sowohl das Büro-SR als auch die
Redaktionskommission (REDK) argumentierten, dass es für die Funktion des Parlaments
wichtig sei, dass beide Räte am letzten Tag anwesend seien, unterlag die Minderheit mit
6 zu 37 Stimmen. Mehr Erfolg hatte eine Minderheit Engler (cvp, GR), die – unterstützt
von 29 gegen 13 Stimmen – festschreiben wollte, dass der Bundesrat bei einer
Botschaft zu einem neuen Gesetz eine Aussage darüber machen müsse, ob dieses
Gesetz befristet werden könne. Darüber hinaus soll eine noch nicht behandelte Motion
Lombardi (cvp, TI; Mo. 17.3961) umgesetzt werden, gemäss der bei Erlassentwürfen auch
die Folgen für Auslandschweizerinnen und -schweizer abgeschätzt werden sollten. Mit
41 zu 0 Stimmen (bei einer Enthaltung) wurde die so veränderte Gesetzesvorlage in der
Gesamtabstimmung angenommen.  
Auch die Verordnung, die anschliessend beraten wurde, passierte die
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Gesamtabstimmung einstimmig (43 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung). Neben einer
redaktionellen Änderung gab hier die Idee der SPK-SR zu reden, mit der das in der
Verordnung neu geplante Register mit Angaben zu den Auslandreisen aller
Parlamentsmitglieder noch hätte verschärft werden sollen. Der Vorschlag von Roland
Eberle (svp, TG), die nationalrätliche Fassung beizubehalten – und somit die
«Selbstkasteiung» einzuschränken –, wurde mit 36 zu 6 Stimmen (2 Enthaltungen)
gutgeheissen. 18

Nachdem die SPK-SR bereits 2015 und 2017 Widerspruch gegen die Vorlage erhoben
hatte, legte sie Mitte Oktober 2018 doch noch einen Entwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) für ein transparentes Lobbying vor.
Andrea Caroni (fdp, AR), der als Sprecher für die Kommission amtete, wies darauf hin,
dass die ursprüngliche Idee, den sogenannten «Badge-Basar» abzuschaffen und mehr
Transparenz über den Zutritt zum Bundeshaus zu schaffen, nicht umfassend umgesetzt
worden sei. Allerdings würden drei wichtige Änderungen vorgeschlagen: Lobbyistinnen
und Lobbyisten müssen neu angeben, was für einen Auftrag sie verfolgen und wer ihr
Auftraggeber ist; Tagesgäste müssen in Begleitung des sie einladenden Ratsmitglieds
sein und Altparlamentarierinnen und Altparlamentarier dürfen ihren Badge behalten,
müssen sich aber – falls sie zu Lobbyzwecken im Bundeshaus sind – ebenfalls den
Offenlegungspflichten unterwerfen. Diese drei Punkte seien in der Kommission und
auch in der Vernehmlassung wenig umstritten gewesen, erklärte Caroni. Zu mehr
Diskussion Anlass gegeben habe die Grundsatzfrage, ob das bestehende System, bei
dem jedes Parlamentsmitglied zwei Badges vergeben kann, beibehalten (Vorschlag der
Kommissionsmehrheit), leicht reformiert – zusätzlich zu den persönlichen Badges
sollen Parlamentsbadges für Agenturlobbyisten vergeben werden (Vorschlag der
Minderheit Comte) – oder ganz abgeschafft werden soll (Vorschlag der Minderheit
Bruderer Wyss). 
Eintreten wurde ohne Gegenvorschlag beschlossen und die Debatte drehte sich in der
Folge primär um die Art des Systemwechsels. Als Vorteil des bisherigen Systems wurde
die einfache und unbürokratische Handhabe genannt, Nachteil sei aber die starke
institutionelle Verbandelung zwischen Lobbyorganisationen und Parlament, was
Korruptionsvorwürfen Vorschub leisten könne. Raphaël Comte (fdp, NE) legte in der
Verteidigung seines Antrags dar, dass die institutionalisierte Vergabe von Badges an
eingeschriebene Agenturlobbyisten zu mehr Transparenz führe, weil der Zugang erstens
von der Verwaltungsdelegation gewährt werden müsse und zweitens nur an die wenigen
professionellen Lobbyisten vergeben würde, bei denen mit dem herkömmlichen System
eben nicht klar sei, wann sie genau für welchen Auftraggeber oder welche
Auftraggeberin tätig seien. Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) machte sich für ihren Antrag
stark, indem sie argumentierte, dass die bisherige enge Verbandelung zwischen
Parlamentsmitgliedern und Lobbyierenden nie wirklich zu Transparenz führen könne.
Wer im Bundeshaus Interessen vertreten wolle – dies sei legitim und wichtig – solle
Zugang erhalten; dies dürfe aber eben nicht vom Goodwill eines Parlamentsmitglieds
abhängen, sondern müsse transparent, offen und für alle gleich geregelt werden.
Nachdem sich Peter Föhn (svp, SZ) und Philipp Müller (fdp, AG) für die Mehrheit
eingesetzt hatten mit dem Hinweis, dass die beiden Minderheitsanträge viel zu viel
Aufwand für letztlich zu wenig Ertrag brächten, fielen in den Variantenabstimmungen
beide Minderheitsanträge durch, einmal mit 22 zu 15 Stimmen (Minderheit I) und einmal
mit 23 zu 14 Stimmen (Minderheit II). Die Gesamtabstimmung passierte der Entwurf, der
anschliessend an den Nationalrat ging, mit 24 zu 14 Stimmen. 19
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Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
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-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 20

Obwohl der Nationalrat nicht auf die Vorlage der SPK-SR, die Regelungen für ein
transparentes Lobbying vorsah, eingetreten war, beschloss die ständerätliche
Kommission, an der Vorlage festzuhalten. Mehr Transparenz sei ein Bedürfnis der
Öffentlichkeit, befand eine Mehrheit von 6 zu 4 Stimmen. Die Minderheit war hingegen
der Ansicht, dass die Vorlage im Nationalrat, wo mit 103 zu 72 Stimmen für
Nichteintreten entschieden worden war, nicht mehrheitsfähig sei und deshalb nicht
weiterverfolgt werden solle. 
Damit kam die Vorlage erneut in die kleine Kammer, wo schliesslich mit 29 zu 9
Stimmen recht deutlich am ursprünglichen Entscheid festgehalten wurde. Damit
signalisierte der Ständerat, dass er in der Frage des Zugangs von Lobbyierenden zum
Bundeshaus Handlungsbedarf sehe. Auch wenn sich der Vertreter der
Kommissionsminderheit, Peter Föhn (svp, SZ), «zutiefst überzeugt» zeigte, dass man im
Nationalrat keine Mehrheit finden werde, könnte es ja durchaus sein, dass sich die
Mehrheiten in der grossen Kammer nach den anstehenden eidgenössischen Wahlen
2019 verändern. 21
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Organisation der Bundesrechtspflege

Die RK-SR hatte sich einstimmig für die Annahme der Motion ihrer
Schwesterkommission (RK-NR) für eine Revision des Bundesgerichtsgesetzes
ausgesprochen. Zwar hatte die Kommission zur Kenntnis genommen, dass der
Bundesrat bereits daran war, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Um die
Kommission des Nationalrates aber nicht zu desavouieren und um die Dringlichkeit des
Anliegens zu unterstreichen, hatte sie ihrem Rat die Annahme der Vorlage empfohlen.
Man habe hier – wie Robert Cramer (gp, GE) erklärte – also eigentlich nichts anderes
gemacht, als den Bundesrat zu bitten, dass er das Recht des Parlaments auf
Legiferieren berücksichtige, was dieser natürlich auch machen werde. Die Motion
wurde vom Ständerat in der Frühjahrssession 2018 entsprechend diskussionslos – auch
Bundesrätin Sommaruga verzichtete auf das Wort – angenommen. 22
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Volksrechte

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Volksinitiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)». Die Debatte wurde vom
Schweizer Fernsehen direkt übertragen. Robert Cramer (gp, GE), Sprecher der RK-SR,
erörterte zunächst die ablehnende Position der Kommission, die sich unter anderem
auch auf die Anhörung verschiedener Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren
stütze, welche einhellig der Meinung seien, dass die Initiative mehr Probleme
verursache, als sie löst. Die momentane Situation lasse den obersten Gerichten den
nötigen Spielraum für eine Abwägung zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Es sei in
den Augen der Experten nicht angebracht, die beiden Normen gegeneinander
auszuspielen, da internationales Recht, das in der Schweiz angewendet werde, genauso
legitim und demokratisch abgestützt sei wie das Landesrecht selbst. Cramer erklärte,
dass die Kommission auch verschiedene Akteure aus der Wirtschaft angehört habe,
wobei die Stellungnahmen auch hier einhellig gegen die Initiative ausgefallen seien. Die
Kommission sei auch deshalb mit 12 zu 1 Stimmen zum Schluss gekommen, dem Rat die
Ablehnung der Initiative zu empfehlen. Allerdings gebe es zwei Minderheitenanträge:
Zum einen lege Andrea Caroni (fdp, AR) – unterstützt von vier Kommissionsmitgliedern
– einen Gegenvorschlag vor, zum anderen empfehle Thomas Minder (parteilos, SH) die
Initiative zur Annahme.

Andrea Caroni betonte in seinem Votum für seinen Gegenvorschlag, dass die Schweizer
Rechtsordnung bei Konfliktfragen unterschiedlicher Normstufen sehr klar sei, mit
Ausnahme eben des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Dort herrsche
«Improvisation» oder «Durchwursteln» vor, wobei in der Regel die Bundesgerichte
«mit der Wurst betraut» seien. Dies sei aber «institutionell falsch» und es brauche
deshalb eine klare Regelung. Eine solche müsse im Normalfall – hier wich der
Gegenvorschlag deutlich von der Initiative ab – dem Völkerrecht den Vorrang geben, da
man hier im Sinne von «Pacta sunt servanda» gegebene Versprechen einzuhalten habe.
In begründeten Ausnahmefällen solle allerdings die Möglichkeit bestehen, durch
ausdrücklichen und expliziten Beschluss durch den Verfassungs- oder Gesetzgeber vom
Vorrang des Völkerrechts abzuweichen. Caroni exemplifizierte seine Idee an der
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die ja nicht explizit eine Änderung von
Völkerrecht vorgesehen habe. Wäre sein Vorschlag damals schon umgesetzt gewesen,
dann hätte in der Initiative entweder explizit erwähnt werden müssen, dass ein
internationaler Vertrag – konkret das Personenfreizügigkeitsabkommen – gekündigt
werden solle, oder die Nichterwähnung hätte bedeutet, dass die Initianten das
Völkerrecht implizit akzeptierten und bei der Umsetzung darauf Rücksicht genommen
werden müsse. Caroni führte weiter aus, dass er seinen Vorschlag nicht aus taktischen
Überlegungen einreiche, weil er Angst vor einer Annahme der Initiative an der Urne
habe. Es gehe ihm vielmehr um das inhaltliche Anliegen, das er mit den Initianten teile:
Die konkrete Regelung des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Allerdings
schlug er selber vor, auf den Gegenvorschlag zu verzichten – und diesen vorerst zu
schubladisieren –, wenn die Initianten ihr Begehren nicht zu dessen Gunsten
zurückziehen würden. Die Materie sei für sich genommen schon komplex genug. Wenn
gleich zwei Vorlagen an die Urne kämen, sei dies dem Verständnis des Themas wohl
eher abträglich.   

Thomas Minder zählte in der Verteidigung seines Minderheitenantrags zur Annahme der
Volksinitiative eine Reihe von aktuellen Vorstössen auf, in denen das Parlament
Beschlüsse fasse, die im Widerspruch zu bestehendem internationalen Recht stünden:
So verstosse etwa die Motion Grin (svp, VD), welche die Ausklammerung von Palmöl
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beim Freihandelsabkommen mit Malaysia verlange und soeben vom Nationalrat
angenommen worden sei, gegen EFTA-Recht. Ebenso stünde eine Annahme der Fair-
Food-Initiative im Widerspruch zu zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen. Es gebe
aber auch andere Beispiele, wo Vertragspartner der Schweiz Verträge nicht gänzlich
einhielten. So habe etwa die EU bei Horizon 2020 oder Erasmus plus völkerrechtliche
Verpflichtungen verletzt. Niemand habe damals nach einer Kündigung der Bilateralen
Verträge gerufen, sondern man habe die Kröte geschluckt. Bei den über 5'000
völkerrechtlichen Verträgen, welche die Schweiz abgeschlossen habe – in ihrem
Schlussvotum sprach Bundesrätin Simonetta Sommaruga von rund 4'000 Verträgen –
bestünden zahlreiche potenzielle Normenkonflikte. Und hier setze die Initiative an,
indem sie klar festlege, dass bei Normenkonflikten die Verfassung vorzugehen habe. 

In der Folge äusserten sich 17 Ständerätinnen und -räte zur Vorlage, wobei sich die
Argumente mehr oder weniger wiederholten: Die Initiative sei konfus und
widersprüchlich; der SVP wurde vorgeworfen sich damit nicht gegen fremde Richter,
sondern gegen das eigene Bundesgericht zu wenden. Betont wurde zudem die
Gefährdung schweizerischer Wirtschaftsinteressen. Die Verlässlichkeit der Schweiz
würde bei einer Annahme des Begehrens auf dem Spiel stehen. Völkerrecht helfe
zudem insbesondere Kleinstaaten, die ohne rechtliche Absicherung dem Recht des
Stärkeren ausgesetzt wären. 

Die Ständeräte der SVP sprachen sich für eine Annahme der Initiative aus, weil laut
Werner Hösli (svp, GL) die «Macht des Volkes» geschützt werden müsse; gemäss Peter
Föhn (svp, SZ) der zunehmenden Aushöhlung der Bundesverfassung durch
internationale Bestimmungen Einhalt geboten werden müsse; oder der
Politikverdrossenheit begegnet werden müsse, die – so Alex Kuprecht (svp, SZ) – auch
deshalb wachse, weil «die Menschen das Gefühl haben [...], dass die da oben in Bern
sowieso machen, was sie wollen» – etwa bei der Umsetzung angenommener
Volksinitiativen. Gefordert sei deshalb ein «bisschen mehr 'Switzerland first'». 

Der Ständerat war sich also mehrheitlich einig darin, dass die Initiative abzulehnen sei.
Weniger einig waren sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hingegen darüber,
ob die Normenkonflikte, die sich langfristig wohl noch häufen werden, gesondert
geregelt werden müssten, oder ob die so genannte Schubert-Praxis genüge. Zur Frage
stand folglich, ob man es wie bis anhin dem Bundesgericht überlassen wolle, zu regeln,
wann Landesrecht ausnahmsweise Völkerrecht vorgehen solle. Nicht wenige Voten
plädierten für den Gegenvorschlag Caroni. Letztlich setzte sich allerdings die
Überzeugung durch, dass auch der Gegenvorschlag eine «fausse bonne idée» sei, wie
sich Didier Berberat (sp, NE) ausdrückte. 

In ihrem Schlussvotum wollte Justizministerin Simonetta Sommaruga klarstellen, dass es
«grundfalsch» sei, das Völkerrecht mit Unterdrückung und Fremdbestimmung in
Verbindung zu bringen. Sie wies auf verschiedene Geschäfte hin, mit denen die
Problematik der Beziehung internationaler Verträge und innerstaatlichen Rechts
angegangen werde – so etwa eine Erweiterung des obligatorischen
Staatsvertragsreferendums oder die Anpassung der Symmetrie bei der Kündigung von
Staatsverträgen. Die Bundesrätin hielt zudem Gericht über das Parlament: Man habe in
der Debatte einige Male gehört, dass der Volkswille nicht richtig umgesetzt werde, diese
Kritik richte sich aber eigentlich an die Volks- und Kantonsvertretung. Das Parlament
habe ja bereits die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden, dass Landesrecht
gegenüber internationalem Recht der Vorrang gegeben werden solle. Und wenn es dies
nicht tue, dann habe es sicherlich gute Gründe dafür. Der Bundesrat empfehle die
Initiative insbesondere deshalb zur Ablehnung, weil sie starre Regeln fordere und so die
zahlreichen, heute bestehenden Möglichkeiten für pragmatische Einzelfalllösungen
beschneide. Das Begehren verspreche zwar Klarheit im Verhältnis zwischen
Landesrecht und internationalem Recht, schaffe aber grundsätzlich das Gegenteil,
nämlich Rechtsunsicherheit. Dies wäre freilich – so die Magistratin abschliessend –
auch beim diskutierten Gegenvorschlag der Fall. 

Nach rund vierstündiger Debatte schritt die kleine Kammer zur Abstimmung. Das
Stimmverhältnis von 27 zu 15 Stimmen für Nichteintreten auf den Gegenvorschlag
Caroni widerspiegelte den doch recht grossen Wunsch nach Klärung, während die
Initiative mit 36 zu 6 Stimmen letztlich recht deutlich zur Ablehnung empfohlen
wurde. 23
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